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Mittelstandspark - Verkehrliche Beurteilung  
 
1. Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 
Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe der barrierefrei ausgebauten Stadtbahnhaltestelle 
„Wollstraße“. Die Haltestelle wird von der Stadtbahnlinie 4/4A im Taktverkehr bedient. An 
Werktagen ist im Regelbetrieb ein 10-Minuten-Takt gegeben. Die Erreichbarkeit der Halte-
stelle für Fußgänger ist sicher gestellt.  
 
2. Externe Kfz-Erschließung  
 
2.1. Verkehrsaufkommen und Verkehrsbelastung 
 
Der geplante Mittelstandspark ist über die Mannheimer Straße erschlossen und wurde in 
insgesamt drei Teilbereiche unterteilt, die jeweils separat an die Mannheimer Straße ange-
schlossen werden. Die aktuelle Verkehrsbelastung in der Mannheimer Straße liegt bei ca. 
15.500 Kfz/Tag. 
 
Mit Hilfe der planerischen Konzeption zum Bebauungsplanentwurf können die nutzbaren 
Flächen für gewerbliche Nutzungen über die Bruttogeschossfläche ermittelt werden. Da es 
sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, 
wie intensiv die gewerblichen Flächen genutzt werden. Daher wurden für die Bruttoge-
schossflächen als Grundlage für die Verkehrserzeugung eine minimal und eine maximal 
mögliche Nutzungsdichte zu Grunde gelegt. Im Einzelnen werden für die Verkehrserzeugung 
daher folgende Eingangsgrößen berücksichtigt: 
 

 Westlicher Abschnitt (A)  zwischen ca. 11.510 und ca. 39.510 qm BGF 
 

 Mittlerer Abschnitt (B)  zwischen ca. 38.520 und ca. 125.610 qm BGF 
 

 Östlicher Abschnitt (C)  zwischen ca. 23.920 und ca. 75.300 qm BGF 
 
Seitens der Verkehrsplanung wurden aufgrund dieser Vorgaben zwei Varianten zur Ver-
kehrserzeugung mit jeweils mittleren Kenngrößen der Verkehrserzeugung gerechnet: 
 

 Variante 1: maximale Ausnutzung mit insgesamt ca. 240.420 qm BGF 
 

 Variante 2: minimale Ausnutzung mit insgesamt ca. 73.950 qm BGF 
 
Die Verteilung hinsichtlich der Verkehre wurde bei beiden Varianten analog der gewerblichen 
Nutzung aus dem Verkehrsgutachten zur Heinrich-Pesch-Siedlung wie folgt vorgenommen, 
d.h. 65% des Verkehrs in/aus westliche Richtung (Oggersheim/Autobahn) und 35% des Ver-
kehrs in/aus östliche Richtung (Stadtteil West/Innenstadt). 
 
Die Spitzenstunden wurden ebenfalls analog vorhandener Gutachten unterstellt: 
 

 Morgenspitze: 17% des Zielverkehrs und 4% des Quellverkehrs 
 

 Abendspitze: 7% des Zielverkehrs und 15% des Quellverkehrs 
 
Daraus ergeben sich für die Minimal- und Maximalbelegung bei einer Umlegung auf die 
Straßen im Umfeld des Mittelstandspark unter Berücksichtigung der Entwicklungen am Hein-
rich-Pesch-Haus die in den folgenden Bildern dargestellten täglichen Verkehrsmengen. 
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Bei der gewerblichen Nutzung der Flächen ist in der Praxis zu erwarten, dass die maximale 
Nutzungsdichte (volle Ausnutzung der zulässigen Geschossigkeiten) nicht ausgenutzt wer-
den wird. Um aber auf der sicheren Seite zu sein, sollte auch nicht von einer minimalen Nut-

Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB



 
 

Seite 3/4 

zungsdichte ausgegangen werden. Deshalb wurde für die weitere Betrachtung eine mittlere 
Variante zugrunde gelegt, die von einer Nutzungsdichte von etwa 60 bis 70% des Maximums 
ausgeht. So wurden für die einzelnen Teilbereiche die folgenden Bruttogeschossflächen an-
gesetzt: 
 

 Westlicher Abschnitt (A)  ca. 28.600 qm BGF 
 

 Mittlerer Abschnitt (B)  ca. 72.300 qm BGF 
 

 Östlicher Abschnitt (C)  ca. 55.300 qm BGF 
 
Daraus ergeben sich durch eine Umlegung der erzeugten Verkehre auf die Straßen im Um-
feld des Mittelstandsparks unter Berücksichtigung der Entwicklungen am Heinrich-Pesch-
Haus die im folgenden Bild dargestellten täglichen Verkehrsmengen. 
 

 
 
Die geplanten Erschließungsstraßen des Mittelstandsparks werden demnach wie folgt belas-
tet sein:  
 

 Abschnitt A:  je ca. 600 Zufahrten und ca. 600 Abfahrten pro Tag 
 

 Abschnitt B: je ca. 1.550 Zufahrten und ca. 1.550 Abfahrten pro Tag 
 

 Abschnitt C:   je ca. 1.150 Zufahrten und 1.150 Abfahrten pro Tag 
 
Der Mittelstandspark verursacht somit täglich ca. je 3.300 Zu- und Abfahrten, insgesamt also 
täglich 6.600 Kfz-Fahrten. Der Anteil der Lkw-Verkehre an der Gesamtverkehrsmenge liegt 
in diesen Erschließungsstraßen bei ca. 14%. 
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Die Verkehrsbelastung der Mannheimer Straße nimmt gegenüber dem Bestand somit je 
nach Abschnitt um ca. 2.400 bis ca. 4.400 Kfz/Tag zu. Die tägliche Verkehrsbelastung der 
Mannheimer Straße liegt somit dann bei ca. 17.000 bis ca. 19.000 Kfz/Tag unter Berücksich-
tigung der Verkehre aus der Heinrich-Pesch-Siedlung. In den Spitzenstunden entspricht dies 
ca. 260 bis ca. 450 Kfz/h in der Morgenspitze und 260 bis 480 Kfz/h in der Abendspitze. Der 
Lkw-Anteil am Gesamtverkehr liegt in der Mannheimer Straße bei ca. 5%. 
 
2.2. Leistungsfähigkeit 
 
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit sind die Knotenpunkte, insbesondere durch die 
linksabbiegenden Fahrzeuge im Konflikt mit dem Gegenverkehr in den Hauptverkehrszeiten. 
 
Im Maximalfall sind dies 92 Kfz/h in der Morgenspitze als linksabbiegende Kfz aus Richtung 
Innenstadt in den Abschnitt B bei insgesamt 750 Kfz/h im Gegenverkehr. Dazu kommen 
noch die Linksabbieger aus dem Gewerbegebiet mit 40 Kfz/h. In der Nachmittagsspitze sind 
eher die Linksabbieger aus dem Abschnitt B mit 151 Kfz/h maßgebend bei.1.200 Kfz/h, die 
im Zuge der Mannheimer Straße vorfahrtsberechtigt sind.  
 
An vergleichbaren Stellen im Stadtgebiet wie z.B. der Maudacher Straße, der Lagerhaus-
straße oder in der Industriestraße haben links abbiegende Kfz eine eigene Spur bzw. die 
Fahrbahn ist so breit, dass an zum Abbiegen wartenden Fahrzeugen rechts vorbei gefahren 
werden kann. Somit wird in den genannten Straßen ein Rückstau in der Hauptrichtung ver-
mieden. 
 
Aufgrund der ermittelten Werte und der Vergleiche mit ähnlich belasteten Straßen sollten aus 
verkehrstechnischer Sicht eigene Linksabbiegestreifen im Zuge der Mannheimer Straße an-
gelegt werden. Bei der westlichen Zufahrt (Abschnitt A) gibt der Straßenraum die entspre-
chenden Breiten her, bei den beiden übrigen Zufahrten B und C müsste eine Verbreiterung 
des Straßenraumes zumindest planerisch berücksichtigt werden. Die Umsetzung kann dann 
zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit von den tatsächlichen Nutzungen bzw. entste-
henden Verkehren erfolgen. 
 
Auch ist eine Signalisierung der Knotenpunkte, insbesondere zur sicheren Ausfahrt aus dem 
Mittelstandspark, bei entsprechend intensiver Nutzung der Gewerbegebiete langfristig vo-
raussichtlich nicht zu vermeiden. 
 
3. Interne Erschließung 
 
Eine Erschließung der einzelnen gewerblichen Nutzungen erfolgt ausschließlich über die drei 
Erschließungsstraßen der einzelnen Teilbereiche. Eine direkte Erschließung der geplanten 
Gewerbegrundstücke über die Mannheimer Straße erfolgt nicht. 
 
4. Fuß- und Radwege 
 
Für die fußläufige Erreichbarkeit und die Erreichbarkeit für Radfahrer stehen an der Fran-
kenthaler und Mannheimer Straße fahrbahnbegleitende Geh- und Radwege zur Verfügung. 
Darüber hinaus tangiert ein stadtbahnbegleitender Geh- und Radweg das Plangebiet in Ost-
West-Richtung, von dem aus das Plangebiet erreichbar ist. 
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